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MBl. LSA Nr. 17/2019 vom 20. 5. 2019

I. Ministerium für Landesentwicklung
und Verkehr

9112
Straßen- und Brückenbautechnik;

Technische Prüfvorschriften für Ebenheitsmessungen
auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und Quer-

richtung; Teil: Berührende Messungen 
(TP Eben – Berührende Messungen), 

Ausgabe 2017

RdErl. des MLV vom 27. 3. 2019 – 36/31141/19

Bezug:
a) Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 17/2018 des BMVI vom 
15. 11. 2018 (VkBl. 2019 S. 94)

b) RdErl. des MLV vom 20. 7. 2007 (MBl. LSA S. 645)

1. Einführung

Die Technischen Prüfvorschriften für Ebenheitsmessun-
gen auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und Querrichtung;
Teil: Berührende Messungen (TP Eben – Berührende 
Messungen), Ausgabe 2017 wurden von der Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV)
im Benehmen mit dem BMVI und den obersten Straßen-

baubehörden der Länder aufgestellt und mit dem Bezugs-
RdSchr. zu a bekannt gegeben. 

Hiermit werden die TP Eben – Berührende Messungen
mit den Maßgaben der Nummer 2 für den Geschäfts-
bereich der Straßenbauverwaltung Sachsen-Anhalt einge-
führt. Näheres ist dem Bezugs-RdSchr. a zu entnehmen.

2. Maßgaben

Bis zum 31. 3. 2020 können für Prüfungen der berüh-
renden Ebenheitsmessungen neben den TP Eben – Berüh-
rende Messungen, Ausgabe 2017 auch noch die TP Eben
– Berührende Messungen, Ausgabe 2007 zur Anwendung
kommen. In den Prüfberichten für die berührenden Eben-
heitsmessungen ist von den Prüfstellen zusätzlich zum 
bisherigen TP-Bezug auch im Ergebnis auf die der Vorbe-
reitung, Durchführung und Auswertung zu Grunde liegende
Ausgabe der TP Eben – Berührende Messungen (Ausgabe
2007 oder Ausgabe 2017) gesondert hinzuweisen. 

Ab dem 1. 4. 2020 haben Ausschreibung, Durchführung
und Auswertung der berührenden Ebenheitsmessungen
ausschließlich nach den TP Eben – Berührende Messun-
gen, Ausgabe 2017 zu erfolgen. 

3. Hinweise

Die TP Eben – Berührende Messungen können bei der
FGSV Verlag GmbH, Wesselinger Straße 17, 50999 Köln,
bezogen werden (FGSV Nr. 404/1).

4. Empfehlung für die Kommunen

Den kommunalen Baulastträgern wird im Interesse einer
einheitlichen Handhabung empfohlen, die TP Eben – Be-
rührende Messungen mit ihren Änderungen für die in ihren
Zuständigkeitsbereichen liegenden Straßen ebenfalls an-
zuwenden. 

5. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in
Kraft. Gleichzeitig tritt der Bezugs-RdErl. zu b außer Kraft.
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